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„Verebneter Grabhügel und Siedlung vor- und frühgeschichtlicher

Zeitstellung.“
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Zaun

Eingrünung Hecke

ca. 495 ü.NN

ca. 495 ü.NN

G212 Artenreiches Grünland

Tierunterstand

3x4m

Sonstiges Sondergebiet

gemäß § 11 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Sondergebiet Photovolatik

Zufahrt zur Freiflächenphotovoltaikanlage

Flurnummer

Umgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs

des Bebauungsplans

Baugrenze

Zaun, max. Höhe 2,5 m, mit 2 Toren

maximale überbaubare Grundfläche 8.315 m²

(Fläche Baufenster)

vorgeschlagene Lage der PV-Module

A) Festsetzungen durch Planzeichen

B) Nachrichtliche Übernahmen

Fläche für technische Einbauten: 45 m², Standort: innerhalb Baufenster

Die Höhe der Einbauten beträgt max. 3 m. Die Einbauten sind bis 25 cm über

Gelände wasserdicht auszuführen.

Flurgrenze

Artenreiches Grünland

(Biotoptyp G212 - Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland)

Weg, Bestand

Zufahrt, Bestand

Hecke, Breite 3m

1. Kartengrundlage

Digitale Flurkarte, Stand 01.2026

Wald, Bestand

Bodendenkmal

857/3

Hecke, Bestand

Fläche für Tierunterstand: 12 m², Standort: außerhalb Baufenster

Die Höhe des Tierunterstandes beträgt max. 3 m.

Dachform: Pultdach; Material: Holz

Baum, Bestand

Entwurfsverfasser:

Aschau a.Inn, den ...........

Ausgefertigt:

Pfaffing, den..............

Josef Niedermeier, 1. Bürgermeister

Daniela Reingruber, Landschaftsarchitektin ByAK

1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB und § 1 - 15 BauNVO)

1.1 Der Geltungsbereich wird als Sondergebiet Photovoltaik ausgewiesen.

1.2 Für das Sondergebiet wird eine überbaubare Grundfläche (Baufenster) von insgesamt 8.315 m² zur Errichtung

der Photovoltaikmodule und der technischen Einbauten festgesetzt. Die Basisfläche (eingezäunte Fläche) 

beträgt  9.678 m².

Davon dürfen max. 45 m² zur Errichtung der technischen Einbauten innerhalb der Grundfläche 

(Baufenster) verwendet werden. Auf insgesamt 45 m² dürfen folgende Einbauten errichtet werden:

- Trafostation

- Übergabestation 

Die Höhe der Einbauten beträgt max. 3 m. Die Einbauten sind bis 25 cm über Gelände wasserdicht

auszuführen.

1.3 Außerhalb des Baufensters dürfen max. 12 m² zur Errichtung eines Tierunterstandes verwendet werden.

Die Höhe des Unterstandes beträgt max. 3 m. Als Material wird Holz festgelegt. Als Dachform wird ein Pultdach

festgelegt.

1.4 Die bauliche Gestaltung der Photovoltaikmodule und Haltekonstruktionen ist so auszuführen, dass eine 

fachgerechte Pflege und Unterhaltung des Umfeldes gewährleistet ist.

Die Anlage ist als Agri-PV Anlage ( Freiflächenphotovoltaikanlage mit überwiegend landwirtschaftlicher 

Nutzung) zu betreiben. Die Photovoltaikmodule inkl. Haltekonstruktionen dürfen eine Höhe von 3,70 m nicht 

überschreiten. Der Mindestabstand zwischen Boden und Unterkante der Haltekonstruktionen beträgt 

mindestens 2,1 m.

1.5 Abgrabungen und Aufschüttungen sind nur im notwendigen, begrenzten Maß zulässig

1.6 Einfriedungen zu den Grundstücksgrenzen sind bis zu einer Höhe von 2,5 m als Maschendrahtzaun inkl.

Übersteigschutz oder Stabgitterzaun zulässig. Die Errichtung von Zaunsockeln, die über das Gelände

hinausragen, ist unzulässig. Der Abstand zwischen Zaun und Boden muss mindestens 15 cm betragen. Der

Zaun wird mit einem Abstand von mindestens 50 cm zur Grundstücksgrenze errichtet (Angaben gemäß Plan).

2. Straßen, Wege, Parkflächen

2.1 Die Zufahrt ist mit einer maximalen Breite von 4 m auszuführen. Sie ist wasserdurchlässig aus 

wassergebundener Decke, Rasen, Wiese oder Schotterrasen auszuführen. Es ist maximal eine Zufahrt zulässig.

3. Ver- und Entsorgung

3.1 Versorgungsleitungen sind grundsätzlich unterirdisch zu verlegen.

4. Sonstiges

4.1 Zeitliche Begrenzung der Nutzung SO und Festsetzung der Folgenutzung

Die Nutzung ist befristet auf die mögliche Funktions- und Betriebszeit der Agri-PV-Anlage. Nach Nutzungsende

ist die Anlage abzubauen und das Grundstück wieder der landwirtschaftlichen Nutzung zur 

Verfügung zu stellen.

4.2 Elektromagnetische Felder

Elektromagnetische Felder der Anlage sind so auszuführen, dass die Schutz- und Vorsorgewerte gemäß 26. 

BlmSchv eingehalten werden.

5 Grünordnung

5.1 Landwirtschaftliche Fläche im Sondergebiet

Innerhalb des eingezäunten Bereichs ist die Fläche unter den Modulen als artenreiches Grünland

(Biotoptyp G212 - Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland) anzulegen. Das artenreiche Grünland wird

mit autochthonem Saatgut zertifizierter Herkunft (Produktionsraum 8 Alpen und Alpenvorland, Herkunftsregion

16 Unterbayerische Hügel- und Plattenregion) angesät. Im ersten Jahr sind Schröpfschnitte vorzusehen. Das 

Grünland ist extensiv zu pflegen und wird in 2-schüriger Mahd mit einem insektenfreundlichen Mähwerk auf eine

Schnitthöhe von 10 cm gemäht. Die erste Mahd erfolgt ab Anfang / Mitte Juni, die zweite Mahd ab Ende August.

Das Mähgut muss abtransportiert werden. Die Fläche ist extensiv zu pflegen und darf nicht gedüngt werden. Es

dürfen keine Pflanzenschutzmittel verwendet werden. 

Im Falle einer Beweidung ist mit dem Landratsamt Rosenheim (Untere Naturschutzbehörde) ein geeignetes 

Beweidungskonzept zu vereinbaren. Die maximale Großvieheinheit (GV) darf bei einer extensiven 

Beweidung maximal 1, 5 GV/ha betragen.

5.2 Eingrünung

Die Anlage wird nach Süden mit einer  3 m breiten, zweireihigen Hecke gemäß Artenliste (Festsetzung 7) 

eingegrünt. Die Sträucher sind gruppenweise aus der gleichen Art zu pflanzen. Der Pflanzabstand und der 

Reihenabstand beträgt 1,5 m. Sie ist dauerhaft zu erhalten und zu pflegen.

6 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Auf Grund der Anwendung des Vereinfachten Verfahrens gemäß Schreiben des Bayerischen 

Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 05.12.2024 zur Bauplanungsrechtlichen 

Eingriffsregelung sind keine zusätzlichen Ausgleichsmaßnahmen notwendig. Der Ausgleich für die 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes erfolgt verbal-argumantativ (siehe Umweltbericht).

7 Artenliste

7.1 Sträucher

Größe mind. 2xv., oB., 100-120 cm

Cornus mas - Kornelkirsche

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel

Corylus avellana - Hasel

Crataegus monogyna - Eingriffeliger Weißdorn

Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen

Rhamnus frangula - Kreuzdorn

Ligustrum vulgare - Gemeiner Liguster

Lonicera xylosteum - Rote Heckenkirsche

Prunus spinosa - Schlehe

Rosa in Arten - Wildrosen in Arten

Rubus in Arten - Brombeere, Himbeere in Arten

Salix in Arten - Weiden in Arten

Sambucus nigra - Holunder

Viburnum opulus - Schneeball

PRÄAMBEL

Die Gemeinde Pfaffing erlässt im Regelverfahren gem. §§ 2 Abs. 1, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB)

und der zum Zeitpunkt des Erlasses gültigen Fassungen des BauGB, der Bayerische Bauordnung (BayBO),

der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) als

S a t z u n g.

Bestandteile der Satzung sind:

- der Bebauungsplan "Agri-PV-Hart" in der Fassung vom 12.03.2026

- die Begründung und der Umweltbericht in der Fassung vom 12.03.2026

grünfabrik

Schulstraße 3

83539 Pfaffing

Telefon: 08076-9198-18

Telefax: 08076-9198-13

                        

IV. VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss:

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 05.06.2025 die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. Der

Aufstellungsbeschluss wurde am xx.xx.xxxx ortsüblich bekannt gemacht.

Pfaffing, den xx.xx.xxxx      -Siegel-           Josef Niedermeier, 1. Bürgermeister

2. Beteiligung der Öffentlichkeit:

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für

den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in der Fassung vom 12.03.2026 hat in der Zeit vom

27.03.2026 bis einschließlich 27.04.2026 stattgefunden.

Pfaffing, den xx.xx.xxxx      -Siegel-           Josef Niedermeier, 1. Bürgermeister

3. Beteiligung der Behörden:

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für

den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in der Fassung vom 12.03.2026 hat in der Zeit vom

27.03.2026 bis einschließlich 27.04.2026 stattgefunden.

Pfaffing, den xx.xx.xxxx      -Siegel-           Josef Niedermeier, 1. Bürgermeister

4. Öffentliche Auslegung:

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde in der Fassung vom xx.xx.xxxx mit der Begründung

und den vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis

einschließlich xx.xx.xxxx öffentlich ausgelegt. Dies wurde am xx.xx.xxxx ortsüblich bekannt gemacht.

Pfaffing, den xx.xx.xxxx      -Siegel-           Josef Niedermeier, 1. Bürgermeister

5. Beteiligung der Behörden:

Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in der Fassung vom xx.xx.xxxx wurden die Behörden

und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis einschließlich

xx.xx.xxxx beteiligt.

Pfaffing, den xx.xx.xxxx      -Siegel-           Josef Niedermeier, 1. Bürgermeister

6. Satzungsbeschluss:

Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom xx.xx.xxxx den Bebauungsplan in der Fassung vom

xx.xx.xxxx gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Pfaffing, den xx.xx.xxxx      -Siegel-           Josef Niedermeier, 1. Bürgermeister

7. Ausgefertigt:

Pfaffing, den xx.xx.xxxx      -Siegel-           Josef Niedermeier, 1. Bürgermeister

8. Bekanntmachung:

Die Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte ortsüblich durch Aushang am xx.xx.xxxx.

Der  Bebauungsplan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird

seit diesem  Tag zu den ortsüblichen Dienstzeiten in den Amtsräumen der Geschäftsstelle der Gemeinde Pfaffing

zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die

Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4, der §§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen worden (§ 215

Abs. 2 BauGB).

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB).

Pfaffing, den xx.xx.xxxx      -Siegel-           Josef Niedermeier, 1. Bürgermeister

Es ist unvermeidbar, dass von landwirtschaftlichen Betrieben und der Bewirtschaftung umliegender 

landwirtschaftlicher Nutzflächen Staubemissionen ausgehen. Diese Immissionen sind auf dem gesamten Gebiet

als ortsüblich hinzunehmen sowie unentgeltlich und entschädigungslos zu dulden. An die geplante 

Agri-PV-Anlage grenzen südlich und östlich landwirtschaftliche Flächen an. Von diesen können 

Beeinträchtigungen für die PV-Anlage entstehen. Neben der Staubentwicklung kann z. B. bei der 

Bewirtschaftung mit rotierenden Geräten u. U. Steinschlag nicht ausgeschlossen werden. Die 

Grundstückseigentümer werden  darauf hingewiesen, damit sie ggf. Haftungsausschlussvereinbarungen 

abschließen können.

Die Pflege der Agri-PV-Anlage ist so zu gestalten, dass die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen 

nicht negativ beeinträchtigt werden (z. B. Unkrautsamenflug).

Beeinträchtigungen, die von Waldflächen auf die baulichen Anlagen einwirken können (Beschattung, Pollenflug,

Laubfall u.ä.) sind ebenfalls entschädigungslos zu dulden und begründen keinen Anspruch auf eine Beseitigung

von Waldbäumen.

Das anfallende Regenwasser kann erlaubnisfrei versickert werden. Das Plangebiet weist eine Hanglage mit 

unterschiedlichen Expositionen und Neigungen bis zu 4 % auf.

Hierbei findet bei Starkregenereignissen durch die Solarpanelen eine lokale Abflusskonzentration statt. Es ist 

daher darauf zu achten, dass es dadurch nicht zu Erosion des Bodens kommt. Bei der Reinigung der Module 

darf ausschließlich reines Wasser verwendet werden, jeglicher Zusatz (z.B. Reinigungsmittel) ist nicht zulässig.

5. Meldepflicht

Der Abschluss der Anlage  der Grünflächen ist der Unteren Naturschutzbehörde Rosenheim zu melden.

Anschließend ist eine gemeinsame Abnahme durchzuführen.

6. Grenzabstände

Die Grenzabstände laut Nachbarrechtsgesetz sind zu beachten. Art. 47 und 48 des Ausführungsgesetzes zum

BGB vom 20.07.1982.

7. Bodendenkmalpflegerische Belange:

In unmittelbarer Nähe zu oben genanntem Planungsgebiet befindet sich das Bodendenkmal

D-1-7938-0087 „Verebneter Grabhügel und Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung".

Wir weisen darauf hin, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht an das Bayerische 

Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG 

unterliegen.

Art. 8 Abs. l BayDSchG:

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem

Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer

des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die 

Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund 

geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den

Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG:

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige, 

unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder

die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Treten bei o. g. Maßnahme Bodendenkmäler auf, sind diese unverzüglich gem. o. g. Art. 8 BayDSchG zu 

melden und eine Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Bayerischen Landesamt für 

Denkmalpflege vorzunehmen. Ein Mitarbeiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege führt 

anschließend die Denkmalfeststellung durch. Die so identifizierten Bodendenkmäler sind fachlich qualifiziert 

aufzunehmen, zu dokumentieren und auszugraben. Der so entstandene denkmalpflegerische Mehraufwand 

wird durch die Beauftragung einer fachlich qualifizierten Grabungsfirma durch das Bayerische Landesamt für 

Denkmalpflege übernommen.


